
Beschluss: 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung beauftragt den Bürgermeister 
ein straßenverkehrsrechtliches Anhörverfahren nach § 45 StVO einzuleiten. Sollte der 
Bürgerradweg nicht realisierbar sein, soll die Anregung nochmals beraten und geprüft werden. 
 


